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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinn von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinn von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde wurde in englischer Sprache und somit nicht in einer Amtssprache des
Bundes abgefasst. Auf die Ansetzung einer Frist zur Beschwerdeverbesserung oder auf die
Einholung einer Übersetzung konnte indessen aus prozessökonomischen Gründen
praxisgemäss verzichtet werden, zumal der Eingabe des Beschwerdeführers genügend
klare, sinngemässe Rechtsbegehren sowie deren Begründung zu entnehmen sind und ohne
Weiteres darüber befunden werden kann.

E. 1.4
Die Beschwerde ist frist- und in der Form akzeptiert eingereicht. Der Beschwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist nach dem Gesagten einzutreten.

E. 2
Gestützt auf Art. 33a Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG ergeht der vorliegende Entscheid
in deutscher Sprache.

E. 3



Im Asylbereich richten sich die Kognition und Rügemöglichkeiten nach Art. 106 Abs. 1
AsylG; (zur Frage der Auswirkung der Streichung von Art. 106 Abs.1 Bst. a aAsylG
[Beschwerdegrund der Unangemessenheit] auf das Beschwerdeverfahren in
Ausland-Asylverfahren, vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-103/2014 vom 21.
Januar 2015, E. 4 ff. [zur Publikation vorgesehen]).

E. 4
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachfolgend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb auf einen
Schriftenwechsel verzichtet wurde (Art. 111a AsylG).

E. 5
Die Möglichkeit, im Ausland ein Asylgesuch bei einer Schweizer Vertretung zu stellen, ist
mit Wirkung ab 29. September 2012 aufgehoben worden, wobei für Asylgesuche, die - wie
vorliegend - vor dem Inkrafttreten gestellt worden sind, die Art. 12, 19, 20, 41 Abs. 2, Art.
52 und 68 in der bisherigen Fassung des Asylgesetzes gelten (Übergangsbestimmung zur
Änderung vom 28. September 2012; AS 2012 5359).

E. 6.1
Gemäss aArt. 19 Abs. 1 AsylG kann ein Asylgesuch im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, welche es mit einem Bericht an das SEM überweist (aArt. 20
Abs. 1 AsylG). Einer Person, die im Ausland ein Asylgesuch gestellt hat, ist die Einreise in
die Schweiz zu bewilligen, wenn eine unmittelbare Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
glaubhaft gemacht wird, die ihr wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen droht (aArt.
20 Abs. 3 AsylG, Art. 3 AsylG) - das heisst im Hinblick auf die Anerkennung als Flüchtling
und die Asylgewährung - oder aber, wenn für die Dauer der näheren Abklärung des
Sachverhalts ein weiterer Aufenthalt im Wohnsitz- oder Aufenthaltsstaat oder die Ausreise
in einen Drittstaat nicht zumutbar erscheint (aArt. 20 Abs. 2 AsylG). Asyl - und damit die
Einreise in die Schweiz - ist zu verweigern, wenn keine Hinweise auf eine aktuelle
Gefährdung im Sinn von Art. 3 AsylG vorliegen oder der Person zuzumuten ist, sich in
einem Drittstaat um Aufnahme zu bemühen (aArt. 52 Abs. 2 AsylG).

E. 6.2
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen. Neben der
erforderlichen Gefährdung im Sinn von Art. 3 AsylG sind mit Blick auf den
Ausschlussgrund von aArt. 52 Abs. 2 AsylG namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz
und zu anderen Staaten, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat,
die praktische Möglichkeit und objektive Zumutbarkeit einer anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu
ziehen. Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die
Schutzbedürftigkeit der betreffenden Person, mithin die Prüfung der Fragen, ob eine
Gefährdung im Sinn von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wird und ob der Verbleib am
Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärung zugemutet werden kann (vgl.
BVGE 2011/10 E. 3.3 m.w.H.).

E. 7.1



Die Vorinstanz führte in ihrem ablehnenden Entscheid aus, sie könne den Bedenken des
Beschwerdeführers vor Übergriffen durch sri-lankische Sicherheitskräfte durchaus folgen.
Die von ihm geltend gemachte Angst vor einer Verfolgung durch den sri-lankischen Staat
vermöge jedoch die Wahrscheinlichkeit einer einreisebeachtlichen Bedrohung zum
heutigen Zeitpunkt nicht hinlänglich zu begründen. Zwar treffe es zu, dass die
sri-lankischen Behörden auch nach dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen alles
daran setzten, ein Wiedererstarken der LTTE zu verhindern und deshalb gegen ehemaligen
Führungspersönlichkeiten der Organisation vorgingen. Möglicherweise sei der
Beschwerdeführer tatsächlich auch nach Ende des Bürgerkrieges unter Beobachtung
gestanden. Derartigen Massnahmen, die im Zusammenhang mit der allgemeinen
Bekämpfung des Terrorismus der LTTE durch die sri-lankischen Behörden zu sehen seien,
komme indessen aufgrund mangelnder Intensität kein Verfolgungscharakter im Sinne von
Art. 3 AsylG zu. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Hausbesuche und
Gespräche sowie damit verbundenen Beinträchtigungen stellten aufgrund ihrer Art und
Intensität keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG dar. Schliesslich gehe aus
den Ausführungen des Beschwerdeführers nicht hervor, dass es auch nach seiner
Haftentlassung (...) zu ernsthaften Vorfällen gekommen wäre; ausserdem sei er nie
angeklagt oder verurteilt worden. Im eingereichten Freilassungsschreiben vom (...) werde
ihm im Übrigen bescheinigt, dass er keine Verbindungen zur LTTE unterhalten habe und es
nicht notwendig sei, weitere Untersuchungen anzustellen. Insgesamt vermöge die geltend
gemachte Furcht vor Verfolgung durch den sri-lankischen Staat die Wahrscheinlichkeit
einer einreiserelevanten Verfolgung nicht zu begründen.

E. 7.2
Der Beschwerdeführer wendet in seiner Rechtsmitteleingabe sinngemäss ein, das SEM habe
seine Situation verkannt und verweist zur Begründung im Wesentlichen auf das
Unterstützungsschreiben von H._______, member of parliament, I._______, vom 23. April
2015. Darin wird ausgeführt, der Beschwerdeführer habe in der Vergangenheit aufgrund
seiner Arbeit für eine NGO Schwierigkeiten gehabt, er habe sich an verschiedenen Orten
verstecken müssen und es könnte sein, dass er nach wie vor verfolgt sei.

E. 8
Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach einer umfassenden Prüfung der vorliegenden
Aktenlage zum Schluss, dass die vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen ist. Wie das SEM
zutreffend festgestellt hat, vermögen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
Benachteiligungen keine Schutzbedürftigkeit im Sinne der massgeblichen Bestimmungen
zu begründen, selbst wenn aufgrund des von ihm Erlebten eine gewisse subjektiv
empfundene Furcht nachvollziehbar ist. Zu Recht verweist das Staatssekretariat auf das
vom Beschwerdeführer selbst eingereichte Freilassungsschreiben, wonach ihm bescheinigt
werde, dass er keine Verbindungen zur LTTE unterhalten habe, was er im Übrigen
anlässlich der Anhörung selbst mit Nachdruck geltend gemacht hatte. Die einmalige
Kontrolle im (...) hat das SEM zu Recht in den Kontext der allgemeinen Massnahmen der
sri-lankischen Behörden zum Verhindern eines Wiederaufflammens des Terrors seitens der
LTTE gestellt, wobei ihr unter dem Aspekt einer allfälligen Schutzbedürftigkeit schon
aufgrund mangelnder Intensität kein wesentliches Gewicht zukommt. Der
Beschwerdeführer macht seither keine konkreten Vorfälle mehr geltend. Zwar wird im auf
Beschwerdestufe eingereichten Unterstützungsschreiben erwähnt, der Beschwerdeführer
halte sich an versteckten Orten auf. Unabhängig davon, dass damit seinen früheren



Angaben widersprochen wird, vermag er alleine damit nicht darzutun, er sei im hier
massgeblichen Sinne schutzbedürftig. Schliesslich hatte der Beschwerdeführer noch
anlässlich der Anhörung vom vergangenen Herbst angegeben, er sei seit (...), zusammen mit
seiner Familie, am selben Ort registriert, halte sich in D._______ auf, seine beiden älteren
Kinder besuchten die Schule und er gehe einer Erwerbstätigkeit nach. Nebst den bereits
aufgeführten Argumenten sprechen diese Umstände entscheidend gegen eine
einreiserelevante Gefährdung des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer hat auf
Beschwerdestufe diverse fremdsprachige Beweismittel (Zeitungsartikel) in Kopie
eingereicht. Bereits im erstinstanzlichen Verfahren wurde er mehrmals angehalten,
Übersetzungen fremdsprachiger Dokumente einzureichen. Schon deshalb wäre er im
Rahmen seiner Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 8 AsylG) gehalten gewesen, mindestens
ansatzweise darzutun, inwiefern er aus den in fremder Sprache eingereichten Kopien im
vorliegenden Kontext etwas zu seinen Gunsten ableitet. Zusammenfassend hat die
Vorinstanz dem Beschwerdeführer zu Recht die Erteilung der Einreisebewilligung
verweigert und sein Asylgesuch abgelehnt.

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG), weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) kann indessen von einer Kostenauflage
abgesehen werden. (Dispositiv nächste Seite)
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